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Schriftliche Erklärung zur Verbesserung der Unfallverhütungsmaßnahmen und der 
Umwelthaftungsregelungen in der mineralgewinnenden Industrie

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2006/21/EG über die Bewirtschaftung von Abfällen aus 
der mineralgewinnenden Industrie,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2004/35/EG über Umwelthaftung,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 96/82/EG zur Beherrschung der Gefahren bei schweren 
Unfällen mit gefährlichen Stoffen (Seveso II),

– gestützt auf Artikel 123 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass bei Unfällen mit Abfällen aus der mineralgewinnenden Industrie 
katastrophale Umweltschäden verursacht werden können und die Gesundheit der 
Menschen über einen langen Zeitraum gefährdet wird,

B. in der Erwägung, dass die Richtlinie über Umwelthaftung die Betreiber nicht dazu 
verpflichtet, eine Versicherung in ausreichender Höhe – angesichts der hohen Kosten in 
Verbindung mit Unfällen in der mineralgewinnenden Industrie – abzuschließen,

C. in der Erwägung, dass Managementfaktoren als eine der maßgeblichen Ursachen der 
meisten schweren Unfälle in der EU ermittelt worden sind,

1. fordert die Kommission auf, die Richtlinie über Umwelthaftung so zu überarbeiten, dass 
die Betreiber verpflichtet werden, Versicherungen mit einer den Kosten möglicher Unfälle 
entsprechenden Höhe abzuschließen, damit auch bei Insolvenz Entschädigungszahlungen 
geleistet werden können;

2. fordert die Kommission auf, im Zuge der laufenden Überarbeitung der Seveso-II-
Richtlinie die Aufnahme von regelmäßigen, verbindlichen und unabhängigen Prüfungen 
der Unfallverhütungsmaßnahmen vorzuschlagen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, diese Erklärung mit den Namen der Unterzeichner der 
Kommission und den Regierungen der Mitgliedstaaten zu übermitteln.


